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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDIGUNGEN (AGB) – CERONA GmbH 
 
1. Geltungsbereich 
Die folgenden AGB gelten für alle Leistungen von CERONA GMBH (nachfolgend Verkäufer 
genannt), insbesondere für Verkäufe von ausschließlich gebrauchtem IT- und Medizintechnik 
Equipment, somit auch für alle künNigen GeschäNsbeziehungen und auch dann, wenn ihre 
Geltung nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wird. Sie gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern, mit denen der Verkäufer in GeschäNsbeziehungen triS. Diesen AGB 
entgegenstehende oder von ihnen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht 
anerkannt, es sei denn, es erfolgt eine ausdrückliche schriNliche ZusVmmung zu deren 
Geltung. Diese GeschäNsbedingungen haben auch dann GülVgkeit, wenn der Verkäufer trotz 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung 
ohne Vorbehalt an den Käufer ausführt. 
 
2. Vertragsschluss 
 
2.1 Der Verkäufer unterbreitet dem Käufer ein schriNliches Verkaufsangebot, an das der 
Verkäufer für die Dauer von 14 Tagen gebunden ist, jeweils gerechnet ab dem 
Versanddatum des Angebots. Die Annahme des Angebotes durch den Käufer erfolgt durch 
schriNliche BestäVgung des Käufers. Ein Vertrag kommt zustande durch Versand einer 
AuNragsbestäVgung oder Proforma-Rechnung durch den Verkäufer. Die 
AuNragsbestäVgung/Proforma des Verkäufers ist ohne dessen UnterschriN wirksam.  
 
2.2 Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen haben keine GülVgkeit. 
 
3. Preise 
 
3.1 Sofern sich aus der vorgenannten AuNragsbestäVgung/Proforma nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise neSo ab der angegebenen Liefer-/AbholanschriN. Der Verkäufer stellt 
die Waren in einer dem Transport angemessenen Verpackung zur Verfügung. 
 
3.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen des Verkäufers eingeschlossen. Sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. Die Umsatzsteuer ist fällig und an den Verkäufer zu bezahlen, solange der 
Käufer dem Verkäufer keine Export/AusfuhrbestäVgung vorlegt. Legt der Kunde die 
Export/Ausfuhrbescheinigung nach Bezahlung der Umsatzsteuer an den Verkäufer 
nachträglich vor, erstaSet der Verkäufer dem Käufer die Umsatzsteuer. 
 
4. Zahlungsbedingungen, ex Works (EXW) gem. Incoterm 2020, Übergabebedingungen, 
Verzug des Käufers 
 
4.1 Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fällig und durch Überweisung ohne Abzug zu 
erbringen. Die Bezahlung der Rechnung hat für den Käufer mit Sitz innerhalb des SEPA-
Raums verpflichtend in Form einer SEPA-Überweisung von einem GeschäNskonto des 
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Käufers zu erfolgen. Für Käufer außerhalb des SEPA-Raums hat die ZahlungsauNragsart der 
jeweiligen Bank sämtliche GeschäNskontoinformaVonen des Käufers (insbesondere 
Kontonummer und Name der Bank, bzw. IBAN und BIC, sowie Name, bzw. 
korrekte Firmierung des Käufers) zu enthalten. 
 
4.2 Sofern nicht abweichend vereinbart, werden die im Kaufvertrag aufgeführten Geräte ex 
Works (EXW) gemäß Incoterms 2020 ab der angegebenen Liefer-/AbholanschriN verkauN. 
 
4.3 Die Abholung bzw. die Versendung der Ware erfolgt erst nach Geldeingang der gesamten 
Kaufpreissumme auf dem Konto des Verkäufers oder nachdem der Verkäufer eine 
BestäVgung der ausführenden Bank über die vollständig angewiesene und ausgeführte 
Überweisung erhalten hat. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer 
berechVgt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern. Kann ein höherer Verzugsschaden 
nachgewiesen werden, so ist der Verkäufer berechVgt, diesen geltend zu machen. Die 
Rechte nach Ziff. 8 bleiben hiervon unberührt. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 
4.4 Der Verkäufer teilt dem Käufer schriNlich den Termin mit, an dem die Geräte zur 
Abholung zur Verfügung stehen (Bereitstellungsdatum). Kommt der Käufer in 
Annahmeverzug, oder verletzt er schuldhaN sonsVge Mitwirkungspflichten, so ist der 
Verkäufer berechVgt, die Rechte aus Ziff. 8 geltend zu machen. Weitere Ansprüche bleiben 
vorbehalten. 
 
4.5 Der Verkäufer wird, ohne dass er hierzu verpflichtet ist, auf Wunsch und Kosten des 
Käufers die Geräte an die vom Käufer angegebene Adresse versenden. 
 
4.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung mit Gegenforderungen nur berechVgt, wenn diese 
rechtskräNig festgestellt, unbestriSen oder vom Verkäufer anerkannt worden sind. Zur 
Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur mit unbestriSenen oder 
rechtskräNig festgestellte Forderungen aus demselben Rechtsverhältnis berechVgt. 
 
5. Erbringung von Teilleistungen 
Der Verkäufer ist berechVgt, Teilleistungen zu erbringen. Diese erfolgen ebenfalls erst nach 
erfolgter Vorauskasse. 
 
6. Innergemeinscha]liche Lieferungen (Gelangensbestä^gung) 
 
6.1 Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in das übrige GemeinschaNsgebiet 
(InnergemeinschaNlichen Lieferungen) wird der Verkäufer, soweit diese Lieferungen nach 
deutschem Umsatzsteuergesetz von der Steuer befreit sind, gegenüber dem Käufer ohne  
deutsche Umsatzsteuer abrechnen. Der Käufer wird auf Verlangen des Verkäufers an der 
Ausstellung der erforderlichen Liefernachweise und sonsVger Dokumente, die für den 
Nachweis der Umsatzsteuerbefreiung nach deutschem Umsatzsteuergesetz notwendig sind, 
mitwirken. Der Käufer wird dem Verkäufer insbesondere auf erstes Anfordern zum Nachweis 
einer steuerfreien innergemeinschaNlichen Lieferung den Erhalt bzw. das Gelangen der 
Ware in das übrige GemeinschaNsgebiet (GelangensbestäVgung) bestäVgen. Die Erstellung  
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der notwendigen GelangensbestäVgung erfolgt durch den Verkäufer und wird dem Käufer 
für jede ausgeführte Lieferung zur Prüfung und BestäVgung gegenüber dem Verkäufer zur 
Verfügung gestellt. 
 
6.2 Der Käufer hat dem Verkäufer unaufgefordert seine Umsatzsteuer-
IdenVfikaVonsnummer und gegebenenfalls deren Änderung mitzuteilen sowie AuskunN über 
seine EigenschaN als Unternehmer, die Verwendung und den Transport der gelieferten 
Waren und seine staVsVsche Meldepflicht zu erteilen. 
 
6.3 Werden dem Verkäufer die notwendigen InformaVonen/Dokumente gem. Ziff. 6.1 und 
6.2 nur mangelhaN erteilt oder ganz vorenthalten, ist der Käufer zum Ersatz der dadurch 
dem Verkäufer entstehenden Schäden, Aufwendungen und Kosten (insbesondere deutsche 
Umsatzsteuer zzgl. etwaiger Nebenleistungen) verpflichtet. 
 
6.4 Der Verkäufer haNet nicht für Folgen mangelhaNer oder ganz unterbliebener Angaben 
des Käufers. Hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen dem Verkäufer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
7. Export 
 
7.1 Für die Einholung gegebenenfalls erforderlicher Ausfuhrgenehmigungen hat der Käufer 
selbst zu sorgen, es sei denn der Verkäufer wird hierzu durch Gesetz, letzVnstanzliche 
Verwaltungs- und Gerichtsentscheidung verpflichtet. Im Fall der Einholungspflicht durch den 
Verkäufer hat der Käufer an der Einholung im erforderlichen Maß mitzuwirken. 
 
7.2 Der Käufer sichert zu, dass er die vom Verkäufer erworbene Ware nicht an Personen, 
OrganisaVonen und Einrichtungen oder in Länder direkt oder indirekt exporVeren oder 
reexporVeren wird, über die ein für diese Ware entsprechendes Embargo, jeweils aktuell 
geltend und veröffentlicht durch das Bundesamt für WirtschaN und Ausfuhrkontrolle und die 
Europäische Union, verhängt wurde. 
 
8. Rücktric, Schadensersatz 
 
8.1 Der Verkäufer ist unter Vorbehalt aller anderen ihm zustehenden Rechte berechVgt, in 
folgenden Fällen vom Vertrag zurückzutreten: 
 

a) Wenn die Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer nicht spätestens innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Versanddatum der AuNragsbestäVgung/Proforma erfolgt, ist  
bzw. innerhalb dieser Zeit keine BankbestäVgung über die erfolgte vollständige 
Zahlungsanweisung vorgelegt wird. 
 
b) Wenn im Fall von Ziff. 4.4 die Abholung durch den Käufer nicht innerhalb von 14 
Tagen nach dem schriNlich mitgeteilten Bereitstellungsdatum vollständig  
erfolgt ist. 
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c) Wenn der Käufer entgegen seiner Zusicherung aus Ziff. 7.2 handelt oder seine 
Mitwirkungspflicht aus Ziff. 7.1 Satz 2 verletzt. 

 
8.2 Der Käufer hat dem Verkäufer einen eventuell entstandenen Schaden, insbesondere den 
entgangenen Gewinn auf Grund des Verkaufs der Geräte zu einem niedrigeren Kaufpreis, zu 
ersetzen. Weiter trägt der Käufer die Kosten für die Lagerung der Geräte bis zum Zeitpunkt 
der Weitervermarktung und Abholung in Höhe von € 1,- pro Tag und PaleSe, sowie pro 
AuNrag Bearbeitungskosten in Höhe von einmalig € 75,-. Kosten in gleicher Höhe trägt der 
Käufer für die Lagerung der Geräte im Fall von Verzug der Abholung bis zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Abholung der Geräte. 
 
8.3 Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens beim Verkäufer vorbehalten. 
 
9. Gefahrübergang 
 
Der Gefahrübergang auf den Käufer erfolgt bei Abholung der Kaufsache oder im Fall von Ziff. 
4.5 bei Übergabe an den Transporteur. Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 4.4 vorliegen, 
geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme - und/oder 
Zahlungsverzug geraten ist. Der Käufer trägt vom Moment des Gefahrübergangs an alle 
Kosten und das Risiko des gesamten Transports. Insbesondere erfasst werden: 
Transportkosten, Zölle, Steuern und andere öffentliche Abgaben, Kosten für Zollformalitäten 
für Ein- und Ausfuhr, Versicherungen, Kosten für Verlust, Schäden, Verspätungen usw. 
 
10. Gewährleistung, Garan^e 
 
10.1 Bei den verkauNen Waren handelt es sich um gebrauchte Geräte, für die jede 
Gewährleistung ausgeschlossen wird. Der Verkäufer übernimmt keine Beschaffenheits- oder 
HaltbarkeitsgaranVen. Der Verkäufer haNet in keinem Fall für die KompaVbilität der 
verschiedenen Geräte und Komponenten untereinander. Dies gilt auch für die KompaVbilität 
der gelieferten Geräte zum bereits beim Kunden vorhandenen Geräten. 
 
10.2 Die Geltendmachung des GaranVefalls erfolgt ausschließlich schriNlich und auf Kosten 
des Käufers. 
 
10.3 Von einer möglichen GaranVegewährung des Verkäufers sind Akkus und 
Verbrauchsmaterial in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
10.4 Soweit im Kaufvertrag nicht ausdrücklich aufgeführt, werden SoNware, Handbücher, 
Zubehör und technische Supportleistungen nicht mitverkauN. Sofern aber SoNware zum 
Lieferumfang gehört, wird dem Käufer für die SoNware ein Nutzungsrecht eingeräumt. Das 
Kopieren, die Überlassung bzw. der Wiederverkauf der SoNware ist nur mit ZusVmmung 
bzw. vorheriger Genehmigung des Rechteinhabers zulässig. Der Käufer verpflichtet sich 
insbesondere, die Nutzung- und Lizenzbedingungen der jeweiligen Hersteller/Anbieter zu  
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beachten und einzuhalten. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsrechte haNet der Käufer in 
voller Höhe für einen hieraus resulVerenden Schaden. 
 
11. Ha]ung 
 
11.1 Der Verkäufer haNet nach den gesetzlichen BesVmmungen, sofern der Käufer 
Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des 
Verkäufers beruhen. Soweit dem Verkäufer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die SchadensersatzhaNung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
 
11.2 Die HaNung wegen schuldhaNer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende HaNung nach dem 
ProdukthaNungsgesetz. Der Verkäufer haNet ferner nach den gesetzlichen BesVmmungen, 
sofern er schuldhaN eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die 
SchadensersatzhaNung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
 
11.3 Eine weitergehende HaNung auf Schadensersatz als in Ziff. 11.1 und 11. 2 vorgesehen, 
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonsVger Pflichtverletzungen oder wegen delikVscher Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden. 
 
11.4 Soweit die SchadensersatzhaNung gegenüber dem Käufer ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche SchadensersatzhaNung der 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
 
11.5 Der Verkäufer haNet dem Käufer gegenüber nicht für Unmöglichkeit oder Verzug auf 
Grund von Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmung, Krieg, Streik, Arbeitskampf, Nicht- 
oder Spätlieferung von Zubehör, staatlicher oder behördlicher Eingriffe oder VorschriNen. 
 
12. Eigentumsvorbehalt 
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der GeschäNsverbindung mit dem Käufer vor. 
 
13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Teilnich^gkeit 
 
13.1 Für diese GeschäNsbedingungen sowie für alle zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer bestehenden Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ausdrücklich ausgeschlossen wird die Anwendung des UN -Kaufrechts (CISG). 
 
13.2 Ist der Käufer Vollkaufmann, jurisVsche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens, wird als Gerichtsstand für alle StreiVgkeiten Tübingen  
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vereinbart. Derselbe Gerichtsstand gilt als vereinbart, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach 
Abschluss des Vertrages ins Ausland verlegt oder zum Zeitpunkt der Klageerhebung sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht bekannt ist. Hiervon unberührt bleibt die 
BerechVgung des Verkäufers, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
 
13.3 Erfüllungsort ist Tübingen. 
 
13.4 Sollten einzelne BesVmmungen in diesen GeschäNsbedingungen oder sonsVgen 
Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen BesVmmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Gleiches gilt für 
den Fall, dass sich eine Lücke im Vertrag befindet. Anstelle von unwirksamen BesVmmungen, 
Vereinbarungen oder Lücken soll eine angemessene Regelung treten, die im Rahmen des 
rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder 
gewollt haben würden, häSen sie den betreffenden Punkt bedacht. 


